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Finanzierungsmöglichkeiten für Umbaumaßnahmen 
 
Wenn eine Wohnung aufgrund einer Erkrankung oder Behinderung eines Bewohners umgebaut wird, so ist 
dies häufig mit hohen Kosten verbunden. Unter Beachtung der individuellen Lebensumstände kommen un-
terschiedliche Kostenträger für eine Förderung in Frage, die wir Ihnen im Folgenden vorstellen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Berufliche Rehabilitation / Teilhabe am Arbeitsleben:  
Rentenversicherung, Bundesagentur für Arbeit und Integrationsamt 

Berufstätige Menschen mit Behinderungen, haben Anspruch auf Kostenübernahme für die behindertenge-
rechte Gestaltung ihrer Wohnung gegenüber dem jeweils zuständigen Rehabilitationsträger, wenn durch 
diese Umgestaltung die Teilhabe am Arbeitsleben ermöglicht wird (§ 49 SGB IX).  

Rentenversicherung:  
Für Arbeitnehmer, die bereits mehr als 15 Jahre Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung geleistet ha-
ben, ist der Rentenversicherungsträger zuständig.  

Bundesagentur für Arbeit:   
Für Menschen mit Behinderungen, die erstmals eine Berufstätigkeit aufnehmen, ist in der Regel die Bunde-
sagentur für Arbeit zuständig. Bei Bedarf wird das Integrationsamt an der Beratung beteiligt, um beispiels-
weise einen Hilfebedarf nach dem Schwerbehindertenrecht zu klären.  

Integrationsamt (Inklusionsamt):  
Für behinderte Freiberufler, Selbstständige und Beamte ist das Integrationsamt im Rahmen der begleiten-
den Hilfe im Arbeitsleben zuständig. Für Leistungen der begleitenden Hilfe im Arbeitsleben gelten Höchst-
grenzen, auch das Einkommen der Antragsteller wird berücksichtigt. Zuschüsse und Darlehen sind möglich: 

▪ zur Beschaffung von behinderungsgerechtem Wohnraum, 
▪ zur Anpassung von Wohnraum oder 
▪ zum Umzug in eine behinderungsgerechte oder zum Arbeitsplatz näher gelegene Wohnung 
 

Hinweis: 
Fördermittel müssen grundsätzlich vor Beginn der Maßnahme beantragt und anerkannt werden.  

Nutzen Sie regionale Wohnberatungsstellen. Beratung zu Finanzierungsoptionen gehören zum Leis-
tungsspektrum der Wohnberatung vor Ort, erkundigen Sie sich dort auch nach erfahrenen Handwer-
kern, evtl. erhalten Sie auch Unterstützung bei der konkreten Umsetzung der Maßnahmen.  

Den Auftrag an die Handwerker können Sie erst erteilen, wenn die schriftliche Bewilligung des Kosten-
trägers vorliegt!  

Halten Sie rechtzeitig Rücksprache mit Ihrem Vermieter. Für baurechtlich relevante Planungen benöti-
gen Sie seine Genehmigung. Ein barrierefreier Umbau bedeutet eine Wertsteigerung der Immobilie und 
bringt so auch dem Vermieter Vorteile (s. Infodienst-Blatt „„Umbaumaßnahmen im Mietrecht und 
Wohneigentum“) 

Keine Genehmigung ist notwendig bei kleineren Maßnahmen der Wohnungsanpassung wie z. B. die In-
stallation eines Notrufs, das Anbringen von Haltegriffen oder eines elektrischen Türöffners.  

 

https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_9_2018/__49.html
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Pflegekasse: Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfelds 

Wenn Sie Leistungen nach dem Pflegeversicherungsgesetz erhalten, kann die Pflegekasse bis zu 4.000 Euro 
als Zuschuss für Maßnahmen gewähren, die die häusliche Pflege erleichtern oder überhaupt erst ermögli-
chen. Diese sogenannte „Maßnahme zur Verbesserung des individuellen Wohnumfeldes“ (§ 40, Abs. 4 SGB 
XI) ist unabhängig von Einkommen und Vermögen.  

Leben mehrere Pflegebedürftige in einer Wohnung, so ist der Gesamtzuschuss auf maximal 16.000 EUR be-
grenzt. Wird der Zuschuss für eine Maßnahme nicht voll ausgeschöpft, verfällt der Rest nicht, sondern kann 
für andere Anpassungen verwendet werden.  
 
 
 
 
 
 

Gefördert werden Maßnahmen in der Wohnung des Pflegebedürftigen oder in dem Haushalt, in dem der 
Pflegebedürftige aufgenommen ist und gepflegt werden soll. Zur Begutachtung vor Ort kann die Pflege-
kasse den Medizinischen Dienst einschalten. Nehmen Sie die Beratung der Pflegekasse in Anspruch, um den 
Wohnraum so anzupassen, dass er Ihren individuellen Bedürfnissen gerecht wird. Alternativ zu behinder-
tengerechten, komplexen Umbaumaßnahmen, kann auch ein Umzug in eine den Anforderungen des Pfle-
gebedürftigen entsprechende Wohnung bezuschusst werden. 

 
Was wird finanziert? (Beispiele) 
Einbau eines Treppenlifts oder Personenaufzugs, Türverbreiterungen, Installation von Wasseranschlüssen, 
Handläufen, Haltestangen, Sitzplätzen, Schalterleisten oder Briefkästen in Greifhöhe, Schaffung von Bewe-
gungsflächen, Badumbau inkl. Armaturen, Änderung des Bodenbelags bei Sturzgefahr, Ein- und Umbau von 
Mobiliar entsprechend des individuellen Pflegebedarfs. Vorbereitende Maßnahmen und Beratung, stati-
sche Gutachten, Materialkosten (auch bei Ausführung durch Nichtfachkräfte), tatsächliche Aufwendungen 
wie Fahrtkosten und Verdienstausfall von Helfern beim Umbau. Umzugskosten in eine bedarfsgerechte 
Wohnung (jeweils mit entsprechendem Nachweis!) können in den Antrag mit aufgenommen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hinweis:  
Sollte sich schon zu Beginn der Umbaumaßnahme herausstellen, dass der Zuschuss der Pflegekasse für 
die Umbaumaßnahme nicht ausreicht, können Sie zeitgleich einen Antrag auf „Leistungen für Wohn-
raum“ (§ 77 SGB IX) beim Träger der Eingliederungshilfe stellen (s. u.). 

Hilfsmittel und / oder Umbau?  
Die Bewilligung des Zuschusses zur individuellen Verbesserung des Wohnumfeldes schließt nicht den 
gleichzeitigen Anspruch auf Hilfsmittel (Haltegriffe, Toilettensitzerhöhungen etc.) durch die gesetzliche 
Krankenversicherung (§33 SGB V) oder durch die Pflegeversicherung (§40 SGB XI) aus.  

Praxistipp:  
Die Pflegekasse bezuschusst etwa die Herstellung eines bodengleichen Zuganges zur Dusche und die 
GKV/Pflegekasse stellt gleichzeitig einen Duschsitz als Hilfsmittel zur Verfügung.  

Grundsätzlich gilt:  
Hilfsmittel umfassen die Hilfen, die getragen oder mitgeführt oder bei einem Wohnungswechsel mitge-
nommen werden können. Kann eine Hilfe also bei einem Wohnungswechsel ohne wesentliche verblei-
bende Folgen ausgebaut und mit vertretbarem Anpassungsaufwand in eine neue Wohnung wieder ein-
gebaut werden, ist sie damit als Hilfsmittel qualifiziert. Ein Deckenlifter ist beispielsweise nach höchst-
richterlicher Rechtsprechung ein anerkanntes Hilfsmittel. 
 

https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_11/__40.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_11/__40.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_9_2018/__77.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__33.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_11/__40.html
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Was wird nicht bezuschusst? (Beispiele)  
Schönheitsreparaturen, Austausch der Heizung, Bau einer Rollstuhlgarage, elektrischer Antrieb einer Mar-
kise, Reparatur schadhafter Treppenstufen, Brandschutzmaßnahmen, Wärmedämmung oder Schallschutz, 
Beleuchtung im Eingangsbereich oder Treppenhaus, allgemeine Modernisierungsmaßnahmen.  
 

Antragsverfahren und Entscheidung der Pflegekasse 
▪ Den Zuschuss sollten Sie vor Beginn der Maßnahme mit einem Kostenvoranschlag formlos bei Ihrer 

Kranken- oder Pflegekasse beantragen. Fotos, Pläne oder Skizzen des Vorher- und Nachher-Zustandes 
sind hilfreich. Ggf. wird der Medizinische Dienst der Krankenversicherung eingeschaltet.  

▪ Die Pflegekasse entscheidet über Ihren Antrag nach pflichtgemäßem Ermessen (gem. §39 SGB I). Dafür 
gilt eine Frist von drei Wochen, bzw. bei Einschaltung des MD oder einer Pflegefachkraft von fünf Wo-
chen. Die Bezuschussung ist immer eine Einzelfallentscheidung und hängt von Ihrer individuellen Situa-
tion ab.  

▪ Entscheidend ist der gegenwärtige Hilfebedarf der pflegebedürftigen Person zum Zeitpunkt der Antrag-
stellung. Verschiedene Einzelmaßnahmen (z.B. Einbau eines Treppenlifts und Umbau des Badezimmers) 
gelten bei Antragstellung als eine Maßnahme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen: 
„Leistungen für Wohnraum“ als Teil der Sozialen Teilhabe 

Vorgesehen sind Leistungen zu Umbau, Ausstattung und Erhaltung von Wohnraum, der den besonderen 

Bedürfnissen von Menschen mit Behinderungen entspricht (§ 77 SGB IX). Außerdem sollen Menschen mit 
Behinderung unterstützt werden bei der Suche nach geeignetem Wohnraum. Ein eventueller Mehrbedarf 
an Wohnraum aufgrund von Assistenz soll ebenfalls berücksichtigt werden. 

Holen Sie Beratung ein, falls Maßnahmen erforderlich sind, um den besonderen Bedürfnissen von Kindern 
gerecht zu werden oder um Eltern mit Behinderungen bei der Versorgung und Betreuung ihrer Kinder zu 
unterstützen (§ 4 SGB IX Abs. 3 und 4).  

Eine Beantragung von Leistungen ist beim Träger der Eingliederungshilfe möglich. Eingliederungshilfe er-
hält, wer die erforderliche Leistung nicht auf andere Weise decken kann oder von anderen Sozialleistungs-
trägern (z. B. der Gesetzlichen Krankenversicherung) erhält. Sie wird also nachrangig gewährt. Mit der An-
tragstellung sind die Einkommens- und Vermögensverhältnisse offen zu legen. Informieren Sie sich über die 
Einkommensfreibeträge, diese sind in den letzten Jahren zugunsten des Antragstellers verändert worden. 

 

 

 

Tipp: Nutzen Sie die bundesweit flächendeckend eingerichtete „Ergänzende unabhängige Teilhabebera-
tung“ (EUTB®). Weiterführende Informationen, Onlineberatung und Beratungsstellen in Ihrer Nähe fin-
den Sie unter www.teilhabeberatung.de 

Hinweis: 
Verändert sich die Pflegesituation nach einiger Zeit deutlich (z.B. durch Fortschreiten der Erkrankung, 
Veränderung des Gesundheitszustandes der Pflegeperson), kann ein weiterer Zuschuss zur Verbesse-
rung des Wohnumfelds bewilligt werden. Ein weiterer Zuschuss kann auch gewährt werden, wenn ein 
Umzug in eine den Anforderungen des Pflegebedürftigen entsprechende Wohnung (z. B. auch bei Um-
zug aus einer Obergeschoss- in eine Parterrewohnung) erforderlich ist. 
 

https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_1/__39.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_9_2018/__77.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_9_2018/__4.html
http://www.teilhabeberatung.de/beratung/beratungsangebote-der-eutb
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„Hilfe zur Pflege“ als Leistung der Sozialhilfe 

Im Rahmen der „Hilfe zur Pflege“ kann das Sozialamt Leistungen zur Verbesserung der Wohnsituation pfle-
gebedürftiger Menschen gewähren (§§ 63 und 64e SGB XII). Voraussetzung ist, dass ein Pflegegrad vorliegt, 
kein anderer Kostenträger vorhanden ist und die Übernahme der Kosten für die betroffenen Personen nicht 
möglich oder nicht zumutbar ist, das Einkommen wird überprüft. Einen Antrag auf „Hilfe zur Pflege“ können 
Sie beim örtlichen Sozialamt stellen, bei einer „24-Stunden-Pflege“ ist das Kreissozialamt zuständig.  
 

Öffentliche Mittel 

Staatliche Förderung für behinderungsbedingte Umbaumaßnahmen (Wohnungsbauförderung) wird in der 
Regel von den Wohnungsämtern in den Baubehörden der jeweiligen Bundesländer gewährt. Antragsbe-
rechtigt sind Eigentümer, Vermieter und Mieter (mit Zustimmung des Vermieters). Ansprechpartner sind 
neben den örtlichen Wohnraumförderstellen bei Landkreis, Stadt oder Gemeinde die dafür zuständigen 
Staats- bzw. Landesbanken.  
 

Förderprogramme auf Bundesebene über die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)  
Im Programm Barrieren reduzieren können private Eigentümer zinsgünstige Kredite oder Investitionszu-
schüsse erhalten. Sie finden dort auch Hinweise zu geeigneten Maßnahmen, Sachverständigen und Wohn-
beratungsstellen.  

Die Maßnahmen müssen sich an den Baunormen der DIN 18040-2 orientieren. Darin ist festgelegt, wie die 
einzelnen Bereiche einer Wohnung gestaltet sein müssen, damit sie als barrierefrei gelten. Die Arbeiten 
müssen durch Fachunternehmen ausgeführt werden. 

Den Antrag können Sie vor Beginn der Maßnahme über Ihre Hausbank oder jederzeit online über das       
Zuschussportal der KfW-Bank stellen. Wenn die Bedingungen erfüllt sind erhalten Sie unmittelbar eine Zu-
sage, der Betrag wird für Sie reserviert und der Zeitraum mitgeteilt, in dem Sie die Maßnahme durchführen 
und Belege einreichen können (aktuell haben Sie dafür drei Jahre Zeit). Falls gerade keine Fördermittel zur 
Verfügung stehen, können Sie sich auf dem Zuschussportal für den Newsletter anmelden. Dann werden Sie 
benachrichtigt, wenn es wieder Fördermöglichkeiten gibt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förderprogramme der Bundesländer: 
Informationen zu den Förderprogrammen der Bundesländer finden Sie unter:  
www.foerderdatenbank.de > Förderprogramme  
 

Hinweis: 
Erkundigen Sie sich unter T. 0800 539 9002 (kostenfrei) oder auf www.kfw.de, ob aktuell Fördermaß-
nahmen zur Barrierereduzierung angeboten werden. Lassen Sie sich individuell beraten. Die Förderpro-
gramme werden fortlaufend angepasst und verändert.  

Überprüfen Sie, ob die Unterlagen Ihres Architekten oder Bauunternehmens den (DIN-)Vorgaben der 
Fördermaßnahmen entsprechen. Oft wird bereits ein barrierereduziertes Umfeld als förderungswürdig 
anerkannt.  

https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_12/__63.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_12/__64e.html
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Bestehende-Immobilie/Barrierereduzierung/
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Zuschussportal/?redirect=657856
http://www.foerderdatenbank.de/FDB/DE/Foerderprogramme/foerderprogramme
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Bestehende-Immobilie/Barrierereduzierung/
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Steuerermäßigung nach dem Einkommensteuergesetz (§ 33 EStG)  

Aufwendungen eines Steuerpflichtigen für den behindertengerechten Umbau des eigenen Wohnhauses 
können als außergewöhnliche Belastungen angerechnet werden.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Stiftungen 
Stiftungen unterstützen u.a. auch Einzelpersonen und Familien mit Kindern, die finanzielle Hilfen für einen 
bestimmten Zweck benötigen. Viele Stiftungen begrenzen ihre Aktivitäten auf eine bestimmte Region, ei-
nige bieten bundesweit Einzelfallhilfe an. 

Eine wichtige Voraussetzung für finanzielle Zuschüsse durch Stiftungen ist in der Regel, dass die erforderli-
che Hilfe von anderen Leistungsträgern nicht geleistet wird oder dass diese Hilfe nicht ausreicht. Dies muss 
gegebenenfalls im Antrag nachgewiesen werden. Fragen zu Antragsverfahren und Voraussetzungen für 
eine mögliche Unterstützung sollten Sie direkt an die einzelnen Stiftungen stellen. 

Eine Stiftungsliste und Information zur Vorgehensweise und Suche nach geeigneten Stiftungen finden Sie 
im DGM  Infodienstblatt „Individuelle Hilfe durch Stiftungen“ sowie unter www.stiftungsindex.de > Ver-
zeichnis deutscher Stiftungen.  
 

Weiterführende Informationen  

▪ Infodienstblätter „Umbaumaßnahmen im Mietrecht und im Wohneigentum“, „Hilfsmittelversorgung 
durch die gesetzliche Krankenkasse“, „Hilfsmittelversorgung durch die Pflegekasse“ 

▪ www.rehadat-hilfsmittel.de > Ablauf & Finanzierung > barrierefreies Bauen 

▪ www.nullbarriere.de > Finanzierung  

▪ Eine Auflistung von Experten für barrierefreies Bauen in Ihrem Bundesland finden Sie unter: 
https://nullbarriere.de > Expertendatenbank 

▪ www.online-wohn-beratung.de > Finanzielle Hilfen & Kostenüberahme > Fördermittel und Zuschüsse 
für das altersgerechte und barrierefreie (Um-) Bauen 

▪ www.wohnungsanpassung-bag.de > Beratungsangebote > Wohnberatungsstellen 

▪ www.bmwsb.bund.de   ( > Themen > Wohnen & Stadtentwicklung > Wohnraumförderung) 

▪ https://www.serviceportal-zuhause-im-alter.de/wohnen.html (Serviceportal des Bundesministeriums 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend mit umfangreichen Informationen) 

▪ Zuschussportal der KfW Bank: https://public.kfw.de/zuschussportal-web/ 

▪ Aktuelle Rechtsprechung finden Sie unter:  www.rehadat-recht.de (Rechtsprechung > Hilfsmittel > Pro-
duktbereiche > Bauen&Wohnen) 

Hinweis:  
Erkundigen Sie sich vor Beginn der Maßnahme bei Ihrem Finanzamt, welche Dokumente (Rechnungsko-
pien, ärztliche Bescheinigungen, Ablehnungsbescheide der Leistungsträger, Einkommensnachweise 
etc.) eingereicht werden müssen, damit die Baumaßnahme als außergewöhnliche Belastung anerkannt 
wird. Auf jeden Fall muss die Schwerbehinderung nachgewiesen werden.  

https://www.gesetze-im-internet.de/estg/__33.html
https://www.stiftungsindex.de/deutschland/
https://www.rehadat-hilfsmittel.de/de/ablauf-finanzierung/barrierefreies-bauen/
http://www.nullbarriere.de/finanzierung.htm
https://nullbarriere.de/experten.htm
http://www.online-wohn-beratung.de/finanzielle-hilfen-kostenuebernahme/
https://www.wohnungsanpassung-bag.de/seite/259749/wohnberatungsstellen.html
https://www.bmwsb.bund.de/Webs/BMWSB/DE/themen/stadt-wohnen/wohnraumfoerderung/wohnraumfoerderung-node.html
https://www.serviceportal-zuhause-im-alter.de/wohnen.html
https://public.kfw.de/zuschussportal-web/
http://www.rehadat-recht.de/rechtsprechung/hilfsmittel/hilfsmittelgruppen-hilfsmittelbereiche/bauen-wohnen

